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Mietrechtsreform bringt Neuerungen

Nach den bisherigen 
Regeln zur Mietpreis-
bremse darf eine Mie-
te bei Neuvermietung 

einer Wohnung nicht mehr als 
zehn Prozent über der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete laut 
Mietspiegel liegen. Dies gilt 
zumindest in Gebieten, in de-
nen es eine gültige Verord-
nung über die Mietpreisbrem-
se seitens des Bundeslandes 
gibt. Die Vorschrift  hat sich 
jedoch als wenig wirkungs-
voll erwiesen. Neue Regelun-
gen sollen das nun ändern. 

Sie gelten auch für Mieterhö-
hungen aufgrund einer Mo-
dernisierung. Zudem müssen 
Vermieter umfangreicher infor-
mieren.
Die Mietpreisbremse hat unter 
anderem deshalb nicht den 
erhofft  en Erfolg, weil Mietin-
teressenten und Mieter oft  gar 
nicht die nötigen Informatio-
nen haben, um sich zu weh-
ren. Denn sie kennen meist 
weder die vorherige Miete, 
noch wissen sie, ob der Ver-
mieter irgendwelche gesetz-
lich zulässigen Gründe hat, 

die Grenzen der Mietpreis-
bremse zu überschreiten.
„Daher sind Vermieter seit Ja-
nuar dazu verpflichtet, Miet-
interessenten vor Vertrags-
abschluss unaufgefordert 
die Höhe der alten Miete zu 
nennen und sie zu informie-
ren, wenn sie eine Ausnah-
me in Anspruch nehmen wol-
len“, erklärt Rassat. So dürfen 
Vermieter zum Beispiel die 
Höchstbeträge überschrei-
ten, wenn bereits die Vormie-
ter eine höhere Miete gezahlt 
haben. Ohne rechtzeitige Auf-
klärung dürfen sie sich darauf 
aber nicht berufen. Oft  kom-
men Mietern allerdings erst 
Zweifel an der Rechtmäßig-
keit ihrer Miete, wenn sie den 
Vertrag schon unterschrie-
ben haben. Auch hier bringt 
die Reform Verbesserungen. 
„Für Mieter ist es ab dem neu-

en Jahr einfacher, gegen eine 
überhöhte Miete vorzugehen“, 
so die D.A.S. Expertin.
„Sie können diese nun in 
Form einer einfachen Mittei-
lung rügen, ohne erklären zu 
müssen, warum die Miete zu 
hoch angesetzt ist. Die Rüge 
ist an den Vermieter zu 
richten. Ausreichend ist ein 
kurzes Schreiben, aus dem 
hervorgeht, dass der Mieter 
die Missachtung der Miet-
preisbremse beanstandet.“ 
Ein Schreiben per E-Mail ist 
zwar erlaubt. Allerdings 
empfi ehlt sich aus Beweis-
gründen ein Brief, versendet 
optimalerweise per Einschrei-
ben. Überschreitet die Miete 
dann tatsächlich den gesetz-
lich zulässigen Betrag, haben 
die Mieter einen Anspruch 
auf Rückzahlung des zu viel 
gezahlten Teils.

Bei Modernisierungsmaßnah-
men konnten Vermieter bisher 
11 Prozent der Kosten dauer-
haft  auf die Miete aufschlagen. 
Dieser Satz verringert sich nun 
auf acht Prozent. Die Regelung 
gilt bundesweit, allerdings zu-
nächst nur für fünf Jahre. „Neu 
ist, dass es jetzt bei Mieterhö-
hungen nach Modernisierung 
eine Kappungsgrenze gibt“, er-
klärt die D.A.S. Expertin. „Das 
bedeutet: Die Miete darf inner-
halb von sechs Jahren um nicht 
mehr als drei Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche steigen.“ 
Beträgt die monatliche Miete 
vor der Mieterhöhung weniger 
als sieben Euro pro Quadratme-
ter, darf der Vermieter sie sogar 
nur um maximal zwei Euro je 
Quadratmeter erhöhen.

Quelle:Presseportal/
D.A.S. Rechtsschutz

Leistungs-GmbH/om

Mit Jahresbeginn trat die neue 
Mietrechtsreform in Kraft: Was 
ändert sich für Mieter und Ver-
mieter? Michaela Rassat, Juristin 
der D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-
GmbH, fasst die wichtigsten 
Änderungen zusammen.

Gegen einen überhöhten Mietpreis kann ein Mieter jetzt auch noch nach der Unterschrift  des 
Miet-Vertrages besser vorgehen.  Foto: Natee Meepian – stock.adobe.com

Ein Testament hilft 
Erbstreitigkeitenzu vermeiden
Danielle Welsch, Fachanwältin für Erb- und Familienrecht, gibt Tipps, den 
Streit ums Erbe zu minimieren oder ganz auszuschließen.

Erbengemeinschaft en oder 
ein fehlendes Testament sind 
in mehr als 50 Prozent aller 
Fälle die Gründe für Erbstrei-
tigkeiten. Laut der entspre-
chenden Allensbach-Studie 
kommt es nur halb so oft  zu 
Streit, wenn der Erblasser ein 
Testament hinterlassen hat. 
Die demographische Entwick-
lung könnte das Problem noch 
verschärfen, weil die Zahl der 
an einer Erbengemeinschaft  
Beteiligten weiter wächst. Die 
Wallerfanger Rechtsanwältin 
Danielle Welsch rät deshalb 
dringend zu einem Testament 
mit anwaltlicher Beratung: 
„Jeder sollte sich Gedanken 
machen, wie sein Lebenswerk 
fortgeführt werden soll. Die 
Rechtsprechung eröff net viele 
Möglichkeiten, den Nachlass 
zu ordnen.“
Bei großen Vermögen ist eine 
Beratung im Rahmen der „As-
set-Protection“ unerlässlich. 
Die Erben sollen über Freibe-
träge vor einer erdrückenden 
Erbschaft ssteuer geschütz-
te werden, zum Beispiel durch 
Gründung einer Familienstif-
tung. Aber auch Einzelperso-
nen ohne Abkömmlinge oder 
nähere Verwandte können per 

Testament eine personifi zierte 
Stift ung als Erben einsetzen. 
Testamente können auch mit 
Schutzmechanismen wie dem 
„Behindertenstatement“ aus-
gestattet werden. Angesichts 
immer mehr Patchwork-Famili-
en ist es wichtig, Verfügungen 
für den ersten, wie auch für 
den zweiten Todessfall zu tref-
fen. Auch die Vermächtnisan-
ordnung spielt hier eine große 
Rolle. Deutsche, die Vermö-
gen im Ausland haben, kön-
nen seit 2015 unabhängig von 
ihrem Wohnsitz deutsches 

Recht für die Erbfolge wählen 
und ihr Vermögen kann dann 
nach deutschem Recht 
vererbt werden. Jeder letzt-
willigen Verfügung sollte aber 
unbedingt eine fundierte 
Beratung vorausgehen. 
Getreu dem Volksmund: 
„Wer will selig sterben, gibt’s 
an die rechten Erben!“ PR/om

Danielle Welsch ist Fachanwältin für Erb- und Familienrecht. 
Foto SZ/Becker

www.rae-welsch.de

Info:

Grundsteuer, Flurbeleuch-
tung oder Straßenreinigung: 
Ein Teil der allgemeinen Ne-
benkosten wird in der Re-
gel auf die Mieter umgelegt. 
Doch wenn eine Wohnung 
leer steht, muss der Eigentü-
mer viele der laufenden Kos-
ten übernehmen - nicht die 
Nachbarn. Darauf macht das 
Infocenter der R+V Versiche-
rung aufmerksam. In jedem 
Mehrfamilienhaus fallen all-
gemeine Betriebskosten an, 

die sich alle Parteien teilen - 
und die auch bei Leerstand 
bezahlt werden müssen. „Der 
Vermieter ist verpflichtet, 
alle umlagefähigen Betriebs-
kosten zu begleichen. Selbst 
wenn eine Wohnung nur kurz-
zeitig nicht vermietet ist, darf 
er diese Kosten normalerwei-
se nicht auf die anderen Mie-
ter abwälzen“, sagt R+V-Jurist 
Michael Rempel.

 Quelle: Presseportal/om

Wer zahlt für Leerstände?

§ Rechtsanwaltskanzlei §

Christoph Emser
Seit mehr als Jahren kompetente und vertrauensvolle

anwaltliche Tätigkeit. Rechtsrat und engagierte Vertretung

in allen gängigen Rechtsgebieten.

Dürerstraße 131 Telefon (06841) 9 71 40

66424 Homburg Fax (06841) 97 14 13
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06831/96560-0 & 96560-1 ✉ kanzlei@rae-welsch.de

Rechtsanwälte Welsch & Welsch • Hauptstraße 31 B • 66798 Wallerfangen

Laura Welsch

Bürogemeinschaft mit Thierry Coumes
Rechtsanwalt-Avocat

Danielle Welsch
Rechtsanwältin

• Fachanwältin für
Familienrecht

• Fachanwältin für
Erbrecht

Bernhard Welsch
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte
• Strafrecht

• Verkehrsrecht
• Arbeitsrecht

• Testamentsvollstreckung

Weitere Adressen zu

RECHTSANWÄLTEN

finden Sie auch:
• unter www.blaue-branchen.de
• in den BLAUEN Telefonbüchern

§ §
Bremm & Türk

Rechtsanwälte Bürogemeinschaft
Rathausplatz 2 a 
66346 Püttlingen

RA' in Kerstin Bremm: 
kanzlei@anwalt-puettlingen.de

Tel.: (0 68 98) 60 88
Fax: (0 68 98) 6 31 42

www.anwalt-puettlingen.de 
Familienrecht 

Erbrecht
Verkehrsrecht

 RA Hans-Rainer Türk:
 info@rechtsanwalt-kanzlei.de

Tel.: (0 68 98) 6 90 00
Fax: (0 68 98) 69 00 69

www.rechtsanwalt-kanzlei.de
Fachanwalt f. Verkehrsrecht

Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht

§ §

RULAND Rechtsanwälte

Brigitte Ruland
Justizrat Dr. jur. Herbert Ruland
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht

Mietrecht, Baurecht, Nachbarrecht

Wohnungseigentumsrecht

Nasse Kellerwände, Mieter, die nicht zahlen,
feindliche Nachbarn usw. –

hier sind Sie richtig!

An der Christ-König-Kirche 10
66119 Saarbrücken · Tel.: 0681/926060

www.rechtsanwaelte-sb.de

Schmidt-Jochum

Erbrecht und Familienrecht
Verkehrs- und Strafrecht

Mietrecht und Pachtrecht
Nachbarschaftsrecht

Versicherungs- u. Vertragsrecht
Mediation und
Konfliktmanagement

Rechtsanwalt und Mediation
Lindenallee 2
66538 Neunkirchen

Tel.: 06821/27071
Fax: 06821/26162

info@schmidt-jochum.de
www.schmidt-jochum.de

Fachanwälte für Familienrecht &
Medizinrecht

Eisenbahnstraße 14–16 · 66424 Homburg
Tel.: 06841-8179600 · info@rae-dunkel.de

www.rae-dunkel.de

Elisabeth Dunkel Carsten Dunkel

Vom
Nachrichten-
magazin

FOCUS in die
Anwaltsliste
der Top-
Anwälte

Deutschlands
im Bereich
Medizinrecht
aufgenommen

Fachanwältin für
Familienrecht

Fachanwalt für Medizinrecht
Nur Vertretung geschädigter

Patienten

In Bürogemeinschaft mit Herr Rechtsanwalt Daniel Schmitz

RECHTSANWÄLTE DunkelDunkel

Christine VanghelChristine Vanghel
Recht§anwältin Recht§anwältin

Tätigkeitsschwerpunkte:

Familienrecht

Sozialrecht
Bergschadensregulierung

Bismarckstraße 20
66333 Völklingen

Telefon: (0 68 98) 16 96 16

KanzleiVanghel@t-online.de

www.vanghel-und-morawski.de

Information und Buchung unter:
Saarbrücker Zeitung

Verlag und Druckerei GmbH

Telefon: (06 81) 502 32 68

E-Mail: anzeigen-sz@sz-sb.de
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